
Einstimmig wird nachfolgender Beschluss gefasst: 
Die Krippenentgelte werden dahingehend geändert, dass sich die Höhe des Entgeltes 
nach dem Umfang der Betreuungszeit richtet, unabhängig davon, ob es sich um Kern- 
oder Randzeiten handelt. Die Anpassung der Entgelte erfolgt zum Kita-Jahr 2022/2023.  


